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BFD: Neuigkeiten 
 
Am 02.05.2011 wurde das neue BFD Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.  
 
Auch für Freiwillige im BFD wird es jetzt Kindergeld geben. 
 
Die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz sind allerdings noch nicht fertig gestellt. 
 
Heute beginnt die Werbekampagne der Bundesregierung zum BFD. 
 
 
BFD/FSJ: BewerberInnen 
 
Ab sofort können BewerberInnen für die Jugendfreiwilligendienste, also auch für den BFD,  sich 
über unser online Bewerbungsverfahren anmelden. 
 
Nach § 3 BFDG Absatz 2 BFDG ist "auf das Ableisten der Gesamtdauer des BFD ein Jugend-
freiwilligendienst nach dem JFDG anzurechnen". Das heißt der BFD und FSJ/FÖJ dürfen maxi-
mal 18 Monate nacheinander geleistet werden.  Zwei BFD dürfen aber jeweils 18 Monate nach-
einander geleistet werden, wenn dazwischen fünf Jahre liegen. 
 
Absichtserklärung: 
 
Zeitgleich mit diesem News Letter senden wir Ihnen ein Muster für eine Absichtserklärung. 
Damit können Sie BewerberInnen für den BFD zusichern, dass sie einen Platz  in dem Freiwilli-
gendienst bekommen. Bitte senden Sie diese Erklärung uns zu. Sobald uns die Vertragsmuster 
und die Ausführungsbestimmungen vorliegen werden wir uns mit den Freiwilligen in Verbindung 
setzen und alle weiteren Schritte veranlassen. 
 
 
Kooperationsvereinbarung: 
 
In Kürze werden wir Ihnen eine Kooperationsvereinbarung für die Zusammenarbeit im BFD  zwi-

schen uns als Träger und Ihnen als Einsatzstelle zuschicken. 
 



Absichtserklärung Bundesfreiwilligendienst  
 

-nachfolgend Einsatzstelle- 
 
(Name, Anschrift und Vertretung der Einsatzstelle) 

 

 

 

 

 
und 

     -nachfolgend TeilnehmerIn- 
Herr / Frau 
geboren am 

wohnhaft 

 

 

 
schließen folgende Vereinbarung: 
 
Präambel 
Zum 01.07.2011 besteht in der Bundesrepublik Deutschland keine Wehrpflicht mehr. 
Anstelle des an die Wehrpflicht gekoppelten Zivildienstes tritt ab dem 01.07.2011 der 
Bundesfreiwilligendienst (BFD). Der BFD bietet Freiwilligen jedes Alters die Möglichkeit, 
sich für das Allgemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen Be-
reich sowie im Bereich des Sports, der Integration und des Zivil- und Katastrophen-
schutzes zu engagieren und persönlich weiterzuentwickeln.  
 
§ 1  
Der/Die Teilnehmer/In bestätigt sein Interesse an der Absolvierung eines BFD in der 
Einsatzstelle über das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Köln e.V. als Träger ab dem 
__________. Der BFD soll __ Monate dauern.  
 
§ 2  
Die Einsatzstelle verpflichtet sich, vorbehaltlich der zu erfolgenden Unterzeichnung ei-
nes Vertrages zwischen dem/der Teilnehmer/In und dem Bund, die Absolvierung des 
BFD für den in § 1 bezeichneten Zeitraum zu ermöglichen.  
 
§ 3 
Der/Die Teilnehmer/In schließt nachfolgend den vorgesehenen Vertrag über die Absol-
vierung eines BFD mit dem Bund. Die Einsatzstelle verpflichtet sich, in Kooperation mit 
dem DRK Köln als Träger den/die Teilnehmer/In unverzüglich zu informieren, sobald die 
Vertragsunterzeichnung terminiert werden kann. 
 
 
 
Ort, Datum       Ort, Datum 
 
 
 
 
Unterschrift, Stempel Träger     Unterschrift Teilnehmer/In 


